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Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (321 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Studienförde­

rungsgesetz 1983 geändert wird 

Zur Sanierung des Bundeshaushaltes 1988 ist 
eine Novellierung des Familienlastenausgleichsge­
setzes 1967 und eine Herabsetzung der Alters­
grenze für Leistungen aus dem Familienlastenaus­
gleichsfonds grundsätzlich auf das 25. Lebensjahr 
erforderlich. 

Als Begleitmaßnahme zur beabsichtigten Novel­
Iierung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
ist die Altersgrenze für die Gewährung des Absetz­
betrages im Studienförderungsgesetz 1983 an die 
Neuregelung für den Bezug von Leistungen aus 
dem Familienlastenausgleichsfonds anzupassen. 

Or. Mayer 

Berichterstatter 

Der Ausschuß für Wissenschaft und forschung 
hat die gegenständliche Regierungsvorlage in sei­
ner Sitzung am 1. Dezember 1987 in Verhandlung 
genommen. 

Bei der Abstimmung wurde die gegenständliche 
Regierungsvorlage einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für Wissenschaft und Forschung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von' der Bun­
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (321 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung ertei­
len. 

Wien, 1987 1201 

Or. Blenk 

Obmann 
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